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Stark & Kompetent
    - TÜV SÜD Pluspunkt
Wer sind wir?
Einer der größten Anbieter und Profis bei der Lösung 
von Führerscheinproblemen

Für wen sind unsere Angebote?
Für alle, die ihre Sperrfrist verkürzen wollen und mit 
dem Besuch einer Maßnahme bei TÜV SÜD Pluspunkt 
starke Argumente vorweisen wollen.

Wie sind wir zu erreichen?
Rufen Sie unsere Fachleute kostenfrei an:

0800 3 57 57 57
•  Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 20.00 Uhr
•  Klären Sie gleich die wichtigsten Fragen zu Ihrer 
   Situation - unverbindlich.

Weitere Informationen auch unter: 
www.tuev-sued.de/pluspunkt



Rufen Sie uns an. 
In vielen Fällen gibt es Möglich-
keiten Ihre Sperrfrist zu verkürzen.

Die Bedingungen für eine Sperrfristverkürzung sind 
von Bundesland zu Bundesland verschieden und das 
letzte Wort hat Ihr Richter oder Staatsanwalt.
Wir kennen uns aus und finden das richtige Angebot 
für Sie.

Ziel:
Eine sichere und verantwortungsvolle Verkehrsteil-
nahme - auf Dauer und mit deutlich verkürzter Sperr-
frist

Eine Verkürzung lohnt sich immer.
Wenn alles glatt läuft, erhalten Sie Ihren Führerschein 
in der Regel zwei bis drei Monate früher zurück.

Deshalb:  
Warten Sie nicht zu lange. Rufen Sie uns an, um Ihre 
individuellen Möglichkeiten zu besprechen.

Und so geht‘s
Sie nehmen an einem unserer Angebote teil: 

Mainz 77  
• In Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz
•  Bei Alkoholauffälligkeit
•  In Baden-Württemberg ist eine Unbedenklichkeits- 
   bescheinigung erforderlich.

Freyung 
•  In Bayern und im Saarland
•  Bei Alkoholauffälligkeit

NAFA
•  In Bayern und in Sachsen
•  Bei Alkoholauffälligkeit

Mobil PLUS
•  Abhängig vom jeweiligen Bundesland
•  Für alle Anlässe

Alle diese Maßnahmen finden in kleinen Gruppen 
statt. Die drei bis sieben Sitzungen verteilen sich auf 
drei bis sieben Wochen (je nach Maßnahme).

VIB
•  Abhängig vom jeweiligen Bundesland
•  Für alle Anlässe
•  Einzelmaßnahme

Sie erhalten nach absolvierter Maßnahme Ihre Teil-
nahmebescheinigung.  
Das ist Ihr Nachweis: Sie haben neue Tatsachen ge-
schaffen und die früher festgelegte Sperre kann neu 
bewertet und verkürzt werden.

Der Richter hat eine Sperrfrist 
festgelegt, früher gibt es keine 
Fahrerlaubnis.
Oder? Sie erreichen uns

deutschlandweit & kostenfrei:

0800 3 57 57 57
www.tuev-sued.de/pluspunkt

Und auch in den Regionen:
Baden-Württemberg:
Tel.: 0711- 51 87 28 40

Bayern-Nord:
Tel.: 0911 - 20 29 538

Bayern-Süd:
Tel.: 089 - 51 56 38 60

Ost:
Tel.: 0351 - 89 96 902

Rheinland-Pfalz:
Tel.: 0631 - 30 39 992

Saarland:
Tel.: 0681 - 90 66 939

West & Nord:
Tel.: 0621 - 83 25 09 58


